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LSV,  Zentwinkelsweg 7,  53332 Bornheim-Brenig Bornheim, 15.10.2017  
 

  
Bezirksregierung Köln 

Herr Dominic Gruse 

50606 Köln 

 

 

 

Zeichen 25.7.3.2-3/16 (Ihr Schreiben vom 02.10.2017) 

Plangenehmigungsverfahren nach §§ 18 ff. Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für 
den „Barriere freien Neubau einer Rampe am Haltepunkt Dersdorf der Linie 18“ 

 

 
Sehr geehrter Herr Gruse, 

nachfolgend finden Sie unsere neue Stellungnahme zum oben angeführten Plange-
nehmigungsverfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
             (Dr. Michael Pacyna) 
             Mitglied im Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises 

 

 

Stellungnahme: 

Der Landschaftsbeirat des Rhein-Sieg-Kreises (seit November 2016 Naturschutzbeirat) 
stellte am 28.04.2016 seine für den Bau einer barrierefreien Rampe zum Bahnsteig der 
Linie 18 erforderliche Befreiung von den Verbotsvorschriften des Landschaftsplanes 
Bornheim Nr. 2 unter den Vorbehalt: „sofern ausreichend Parkplätze für die Pendler 
während der Bauphase zur Verfügung stehen“ (Niederschrift TOP 7, S. 6). 

Weitere Informationen zu unse-

ren Aktivitäten finden Sie unter 

www.lsv-vorgebirge.de 



Seite 2 zum Schreiben vom 15.10.2017 

 

Die „Häfen und Güterverkehr Köln“ (HGK) teilte der Bezirksregierung Köln zwischen-
zeitlich in einer Stellungnahme vom 19.07.2017 zu Schreiben des LSV vom 05.12.2016 
und vom 02.02.2017 mit, „dass der ursprünglich als Baustelleneinrichtungsfläche vor-
gesehene P&R-Platz im Rahmen des Baus des barrierefreien Bahnsteigzugangs aus 
der Betrachtung genommen wurde. Stattdessen werden wir die an den P&R-Platz un-
mittelbar angrenzende Ackerfläche als Baustelleneinrichtungsfläche nutzen.“ Da damit 
die HGK unserer Anregung in vollem Umfang nachkommt, den stark frequentierten 
Pendlerparkplatz nicht durch Baustellenmaterial und Maschinen zu blockieren, sind un-
sere Bedenken ausgeräumt. 

Die seit dem 31.07.2017 vorliegende artenschutzrechtliche Prüfung und der land-
schaftspflegerische Begleitplan vom 31. Juli 2017 sind unseres Erachtens schlüssig. 
Weder die streng geschützte Zauneidechse noch andere Reptilien und Amphibien 
konnten im Baubereich nachgewiesen werden. Bei Beachtung der Einschränkungen für 
die Bauphase zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen wird voraussichtlich nicht ge-
gen artenschutzrechtliche Verbote verstoßen. 

Der Neubau der Rampe versiegelt zwar 340 qm dauerhaft. Dieser Eingriff in Natur und 
Landschaft wird durch „die Anlage eines Feldgehölzes mit Hochstaudensaum“ auf einer 
nahebei an der Bahnstrecke liegenden Fläche von 445 qm ausgeglichen. Die 690 qm 
u.a. für neue Böschungsflächen und Versickerungsmulden will die HGK mit einheimi-
schen Gehölzen, Gräsern und Kräutern begrünen. Wir halten diese Ausgleichsmaß-
nahmen für ausreichend, da sie den Eingriff vollständig kompensieren. 


